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2. Sitzung der AG „Jugendliche zwischen Reha und Jugendhilfe“ beim JA Neukölln
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Tagesordnung:

1. Fortführung der Problemanalyse

2. Zielentwicklung

Herr Repsch, Leiter der Reha-Berufsberatung bei der Arbeitsagentur Süd und sein Mitarbeiter Herr Schubert waren heute neu in der AG.

Frau Theißen beschreibt die Probleme an der Schnittstelle, die sich aus ihrer Beratungsarbeit ergeben:

· Schulabgänger aus den Sonderschulen werden quasi per Automatismus in den Förderbereich Reha der AA geleitet. Im Sozialverhalten auffällige Jugendliche werden bisher nicht parallel bzw. ergänzend durch die Jugendhilfe beraten. Sie werden erst an die Jugendhilfe verwiesen, nachdem sie an den Reha-Maßnahmen der AA gescheitert sind. 

· Zwischen der Beratung durch die Reha-Berater und dem Abschluss der Diagnostik vergehen manchmal mehrere Monate. 

· Auch Jugendliche mit Schulabschluss müssen die Reha-Beratung durchlaufen.

· Jugendliche mit Mittlerem Schulabschluss landen aufgrund der Art oder Schwere der Behinderung in der Werkstatt für behinderte Menschen.

Beratungsverlauf lt. Herrn Repsch

· Die Reha-Berufsberatung ist kontinuierlich in den 9. und 10. Klassen der Sonderschulen tätig, die Berufsorientierung erfolgt durch den Reha-Berater, i. d. R. durch mehrere Gespräche.

· Abgänger aus den Sonderschulen werden bis auf ganz wenige Ausnahmen zu Reha-Fällen.

· Entscheidungsgrundlage ist ein Schulgutachten (neu), der Test beim psychologischen Dienst und ggf. ein medizinisches Gutachten.

· Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemein bildenden Schulen (sog. Integrationsschüler) werden ab der 9. Klasse zum Reha-Berater geschickt. Der entscheidet, ob allgemeine oder Reha-Berufsberatung, Grundlage ist i. d. R. das Ergebnis des psychologischen Tests.

· Der überwiegende Teil der sog. Reha-Fälle wird nach der 10. Klasse erst einmal auf die Sonderberufsschulen verwiesen und durchläuft dort einen 2-jährigen Förderlehrgang (BQFL).

· Reha-Maßnahmen der AA gibt es erst nach der 12. Klasse, um das BQFL auszuschöpfen.

· Die Angebotspalette der Reha-Maßnahmen wurde erweitert um unterstützte Beschäftigung in Betrieben, persönliches Budget und Dia-AM.

· Über 90 % der Reha-Fälle werden in Reha-Maßnahmen vermittelt.

Fortführung der Problemanalyse

· Während es für Jugendliche an und nach der allgemeinbildenden Schule umfangreiche Angebote zur Berufsorientierung gibt (Arbeitslehre, BVBO durch SPI, vBO in Mitte, Aktivierungshilfen, teilstationäre BO nach § 13,2 SGB VIII, Angebote freier Träger an Schulen), entscheidet bei Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf alleine der Reha-Berater über den weiteren beruflichen Förderweg, er kann sich auch über die Gutachten hinwegsetzen. 

· Trotz dieses Alleinvertretungsanspruches hat die Beratung aber keinen ganzheitlichen Ansatz und wird daher Jugendlichen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten und Sozialdefiziten nicht gerecht. Der praktizierte Grundsatz „Schule solange wie möglich“ nimmt auf die Schul- und Theoriemüdigkeit vieler Jugendlicher keine Rücksicht, forciert damit vorzeitige Maßnahmeabbrüche.

· An den Berufsschulen mit sonderpädagogischer Aufgabe gibt es keine Beratung durch die Reha-Abteilung der Arbeitsagentur. Die Reha-Berufsberatung ist auf Ausbildung ausgerichtet, nur die Reha-Arbeitsvermittlung vermittelt in Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt, diese ist dann aber ohne weitere Qualifizierung.

· Im Rahmen der Reha-Förderung gibt es nur Berufsvorbereitung und –ausbildung. Es wurde festgestellt, dass die Regelbetreuung in der BvB nicht in jedem Fall den manchmal komplexen Problemlagen der Jugendlichen gerecht werden kann, zumal bei denen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten und Sozialdefiziten. Eine Aussteuerung aus den Regelinstrumenten der BA führt häufig zu einer Versorgungslücke bei den Jugendlichen. Dieses Problem zeigt sich besonders in den JobCentern, die die jungen Leute ja umgehend in Ausbildung oder Arbeit vermitteln sollen, um den Leistungsbezug nach dem SGB II zu beenden.

· Die Regelinstrumente der BA dürfen lt. Verdingungsunterlagen nicht verändert oder aufgestockt werden. Damit ist aus Sicht der BA eine ergänzende sozialpädagogische Betreuung als ambulante Annexleistung die Jugendhilfe ausgeschlossen („durch den Gesetzgeber nicht vorgesehen“). Jugendliche, deren sozialpädagogische Hilfebedarfe mit der Regelausstattung der Reha-Maßnahme nicht ausreichend abgedeckt werden, fallen aus den Maßnahmen raus und werden erst dann an die Jugendhilfe verwiesen, also Maßnahmenkette statt Kooperation.

· Es entsteht der Eindruck, dass sich jeder Rechtskreis wegen fehlendem Schnittstellenmanagement seines Kundestammes in eine ungewisse Zukunft entledigt. Die Berater der verschiedenen Rechtskreise können die Angebote der anderen Leistungsträger nicht mehr überblicken und beraten daher nicht leistungsübergreifend. 

· Es besteht ein Information und Beratungsdefizit hinsichtlich der zielgerichteten Betreuungsangebote aller Rechtskreise für die Zielgruppe „Jugendliche zwischen Reha und Jugendhilfe“. 

· Die Vergabepraxis der Agenturen für Arbeit erschwert durch den häufigen Träger- und Personalwechsel die Netzwerkbildung und die Anhäufung von know-how über die Leistungsgesetzgebung. 

Zielentwicklung/Lösungsansätze

· Die Bedarfslagen bei Jugendlichen mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen „Lernen“, „sozial-emotionale Entwicklung“ und „Sprache“, bei denen auch die Jugendhilfe angesprochen ist, sind manchmal sehr komplex. Sie beinhalten sowohl soziale Benachteiligung als auch individuelle Beeinträchtigung. 

· Eine zielführende Förderung kann sich in diesen Fällen nicht nur auf den beruflichen Werdegang beziehen, sondern muss im Gesamtkontext der sozialen Integration stattfinden. Dies macht die Kooperation der einzelnen Leistungsträger in der Beratung am Übergang Schule/Beruf zwingend erforderlich.

· An den Bedarfslagen der Jugendlichen und nicht an den Strukturen der einzelnen Leistungsträger ansetzen: 

· An der Entscheidung über den weiteren Berufsweg sind neben dem Reha-Berater die abgebende Schule und eine Kompetenzagentur bzw. Jugendberatungshaus zu beteiligen. 

· Der familiäre Hintergrund, Lernstärken und –schwächen, Erfahrungen aus praktischen Arbeitsbereichen, Schlüsselqualifikationen und evtl. sozialpädagogische Bedarfslagen sind in die Entscheidung, wie es nach der 10. Klasse weitergehen soll, einzubeziehen. 

· Es ist zu klären, ob im Einzelfall nur Hilfen zur beruflichen Eingliederung (SGB III) oder zur umfassenden sozialen Integration (SGB VIII) erforderlich sind. 

· Die Zuordnung Reha sollte bei den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen, sozial-emotionale Entwicklung und Sprache nicht nur aufgrund eines psychologischen Tests, sondern am runden Tisch erfolgen. Dafür müsste die AA von ihrem Alleinvertretungsanspruch ablassen.

· Die Reha-Beratung muss an den Berufsschulen mit sonderpädagogischer Aufgabe präsent sein. Sie muss in Kooperation mit der Schule und Jugendberatungseinrichtung bei Abbruchgefahr oder rechtzeitig vor Beendigung des BQFL die weitere berufliche Förderung planen. 

· Oberste Zielsetzung ist die Integration in den Arbeitsmarkt mit der im Einzelfall möglichen Qualifizierung. Diese kann auch unterhalb von Voll- oder theoriereduzierter Ausbildung liegen.

· Der Blick ist auf die Entwicklungsfortschritte und die Ressourcen der jungen Leute zu richten, die vermeintliche Ausbildungsreife darf nicht das alleinige Kriterium sein.

· Die beruflichen Förderangebote im Reha-Bereich sind stärker betrieblich auszurichten.

· Da Annex-Leistungen im Reha-Bereich aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich sind (,§ 10 SGB IX), die Jugendhilfe aber auch als Reha-Träger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbringen kann (§ 6 SGB IX) sollte sie auch Angebote zur beruflichen und sozialen Integration für Jugendliche mit den Förderschwerpunkten Lernen, sozial-emotionale Entwicklung und Sprache vorhalten, die deren erhöhten sozialpädagogischen Förderbedarf abdecken.

· Die Frage des Vorrangs bzw. Nachrangs stellt sich dann nicht, weil die Angebote der Jugendhilfe nicht kongruent bzw. deckungsgleich mit den Reha-Maßnahmen der Arbeitsagenturen sind. 

Protokoll: Iris Kramp und Erika Mielenz

